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1. (1)Entscheidungen aufgrund dieses Gesetzes, ausgenommen nach § 36, sind schriftlich zu erlassen.

2. (2)Die Baubehorde erster Instanz hat Uber einen Antrag nach8 14, sofern das Vorhaben keiner Bewilligung nach
einem anderen Gesetz bedarf, sowie Uber einen Antrag nach 8 7 Abs. 6 binnen 3 Monaten zu entscheiden. Die
Entscheidungsfrist beginnt erst, wenn alle Antragsbeilagen (8 18 Abs. 1 bis 3 und § 19) der Baubehorde vorliegen.

3. (2a)Bei einem Antrag nach § 14 fir eine Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie hat die Baubehorde erster
Instanz die Vollstandigkeit des Antrages innerhalb von 45 Tagen nach Eingang des Antrages zu bestatigen oder
den Bauwerber aufzufordern, unverziglich einen vollstandigen Antrag einzureichen, falls nicht alle fur die
Bearbeitung erforderlichen Informationen Ubermittelt wurden. In Beschleunigungsgebieten betrdgt die
diesbezulgliche Frist 30 Tage.Sofern das Vorhaben keiner Bewilligung nach einem anderen Gesetz bedarf, hat die
Baubehdrde erster Instanz tGber den Antrag binnen 3 Monaten ab dem Datum der Bestatigung der Vollstandigkeit
des Antrages zu entscheiden. Ist fur das Vorhaben eine Bewilligung nach einem anderen Gesetz erforderlich,
betragt die Entscheidungsfrist 6 Monate ab dem Datum der Bestatigung der Vollstandigkeit des Antrages. Lasst
die Baubehorde die im ersten Unterabsatz genannte Frist ohne entsprechende Bestatigung oder Aufforderung
verstreichen, so beginnt die Entscheidungsfrist mit Ablauf der sich aus dem ersten Unterabsatz ergebenden Frist
zu laufen.Die Entscheidungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind nach ihrer Erlassung in der Dauer
von mindestens zwei Wochen o6ffentlich zuganglich zu machen.

4. (2b)Die Bewilligungsverfahren fir Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sind in elektronischer Form
durchzufihren.

5. (3)In Baubewilligungsverfahren (8 14) und damit in Zusammenhang stehenden Verfahren nach8 7 Abs. 6 hat die
Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht keine aufschiebende Wirkung.Die Baubehdrde hat jedoch auf
Antrag der beschwerdefiihrenden Partei die aufschiebende Wirkung mit Bescheid zuzuerkennen, wenn dem nicht
zwingende o6ffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwagung der berthrten 6ffentlichen Interessen und
Interessen anderer Parteien mit der Austibung der durch den angefochtenen Bescheid eingerdumten
Berechtigung fur die beschwerdefiihrende Partei ein unverhaltnismaRiger Nachteil verbunden ware. Eine
dagegen erhobene Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.Dasselbe gilt sinngemaR ab Vorlage der
Beschwerde fir das Landesverwaltungsgericht.

6. (4)In baupolizeilichen Verfahren nach § 29 (Baueinstellung) haben Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung.

7. (5)In Nichtigerklarungsverfahren (§ 23 Abs. 9) hat die Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht keine
aufschiebende Wirkung.Uber Beschwerden gegen Nichtigerkladrungsbescheide nach § 23 Abs. 9 entscheidet das
Landesverwaltungsgericht nach Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung durchSenate. Der Vorsitzende
kann gleichzeitig Berichterstatter sein.

8. (6)Die Vorlage von Urkunden entféllt, wenn die zu beweisenden Tatsachen und Rechtsverhaltnisse durch Einsicht
in die der Baubehorde zur Verfligung stehenden Register, insbesondere durch Abfrage des Grundbuchs (§ 6 des
Grundbuchsumstellungsgesetzes - GUG, BGBI. Nr. 550/1980), festgestellt werden kénnen.

9. (7)Wenn bei Verfahren betreffend erneuerbare Energien oder bei Verfahren, die gem&R§ 32 Abs. 4 der NO
Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000, durch Bezirkshauptmannschaften besorgt werden, Unterlagen in
elektronischer Form eingebracht werden, entfallt eine allfallige Verpflichtung zur Vorlage der Unterlagen in
mehrfacher Ausfertigung.

In Kraft seit 21.11.2025 bis 31.12.2026

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1980_550_0/1980_550_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/32
file:///

	§ 5 NÖ BO 2014 Allgemeine Verfahrensbestimmungen, aufschiebende Wirkung
	NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014


